
Einwohnerrat

BESCHLÜSSE DER SITZUNG VOM 26. JANUAR 2004

Folgende persönliche Vorstösse wurden eingereicht:
• Postulat M. Schmidli, Grüne / G. Köhler, SP, vom 26.1.2004: Einrichtung einer Skatinganlage

(Gesch. Nr. 190)

• Postulat CVP-Fraktion vom 26.1.2004:  Erwerb des Areals des Schiessplatzes Allschwiler-
Weiher durch die Gemeinde Binningen

Der Rat hat folgende Beschlüsse gefasst:

1. Bericht / Antrag des Gemeinderats vom 2.12.2003
Totalrevision des Allmendreglements

://: Das Geschäft wird zur Beratung an eine 7 Mitglieder umfassende Spezialkommis-
sion überwiesen.

2. Bericht / Antrag des Gemeinderats vom 4.11.2003 und Bericht der BPK vom
13.1.2004:
Genehmigung des Gesamtprojekts "Schlosspark Binningen" enthaltend:
Sanierung Liegenschaft Schlossgasse 2 (Imhof-Haus), Verlegung Schloss-
gasse, Erstellung eines Schlossparks, Erstellung einer Einstellhalle und
Bewilligung eines Bruttokredits von CHF 15.05 Mio. (Restfinanzierung
CHF 9.50 Mio.)

://:

://:

://:

://:

2.1  Dem Gesamtprojekt "Schlosspark Binningen" enthaltend:

• Sanierung Schlossgasse 2 (Imhof-Haus)

• Erstellung eines Schlossparks

• Verlegung der Schlossgasse

• Erstellung einer Einstellhalle
wird zugestimmt und ein Bruttokredit von CHF 15.05 Mio. (Restfinanzierung
CHF 9,5 Mio.), zuzüglich teuerungsbedingte, in der Abrechnung nachzuwei-
sende Mehrkosten, wird bewilligt.

2.2 Der vorstehende Beschluss (Ziff. 2.1) wird gemäss § 10 der Gemeindeordnung
vom 23.8.1999 der Volksabstimmung unterstellt.

2.3 Das Postulat der CVP-Fraktion betreffend Nutzung des Imhof-Hauses
(Gesch. Nr. 116) wird als erledigt abgeschrieben.

2.4 Das Postulat der FDP-Fraktion betreffend Schlosspark / Imhof-Haus
(Gesch. Nr. 127) wird als erledigt abgeschrieben.

3. Bericht / Antrag des Gemeinderats vom 13.1.2004:
Ersatzbeschaffung von Werkhof-Fahrzeugen, Investitionsausgabe von
CHF 204'000.00

://: Für die budgetierten Beschaffungen von Werkhof-Fahrzeugen wird zu Lasten von
Konto 620.506.01 eine Investitionsausgabe von CHF 204'000.00 bewilligt.
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4. Bericht / Antrag des Gemeinderats vom 13.1.2004:
Genehmigung von Abrechnungen diverser Bauobjekte und Anschaffungen

://: 4.1 Von folgenden Abrechnungen, deren Abrechnungssumme unter dem bewillig-
ten Kredit liegt oder gleich hoch ist, wird Kenntnis genommen:

- Objekt Nr. 2, Sanierung Hartplatz Spiegelfeld, mit Gesamtkosten von
CHF 275'656.35 (Konto 344.503.01).

- Objekt Nr. 3, Einrichtung Pflegewohnung Neubadrain, mit Gesamtkosten von
CHF 231'756.25 (Konto 410.565.02).

- Objekt Nr. 4, Anschaffung Strassenwischmaschine, mit Gesamtkosten von
CHF 208‘317.50 (Konto 620'506.01).

- Objekt Nr. 5, Anschaffung Trottoir-Wischmaschine, mit Gesamtkosten von
CHF 145'000.00 (Konto 620'506.01).

- Objekt Nr. 7, Wasserleitung Friedhofweg, mit Gesa mtkosten von
CHF 189'861.00 (Konto 700.501.22).

- Objekt Nr. 9, Wasserleitung Melchtalstrasse, mit Gesamtkosten von
CHF 168'221.05 (Konto 700.501.29).

- Objekt Nr. 12, Wasserleitung Rottmannsbodenstrasse, mit Gesamtkosten
von CHF 67'132.70 (Konto 700.501.33).

- Objekt Nr. 13, Wasserleitung Hohlegasse, mit Gesamtkosten von
CHF 196'222.80 (Konto 700.501.34).

- Objekt Nr. 15, Wasserleitung Holeeholzweg, mit Gesamtkosten von
CHF 52'204.35 (Konto 700.501.36).

- Objekt Nr. 18B, Kanalisation Hauptstrasse, Baukredit 1. und 2. Etappe, mit
Gesamtkosten von CHF 1'793'459.15 (Konto 710.510.04).
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4.2 Die Abrechnung von Objekt Nr. 1, Sanierungsarbeiten Mühlematt-Schulhaus,
mit Gesamtkosten von CHF  259'659.90 wird genehmigt. Zu Lasten des Inve-
stitionskontos 242.503.05 wird ein Zusatzkredit von CHF 4'359.90 bewilligt.

4.3 Die Abrechnung von Objekt Nr. 6, Digitaler Leitungskataster, mit Gesamtkosten
von CHF 587'219.15 wird genehmigt. Zu Lasten des Investitionskontos
620.581.01 wird ein Zusatzkredit von CHF 12'219.15 bewilligt.

://:
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4.4 Die Abrechnung von Objekt Nr. 8, Wasserleitung Friedhofstrasse, mit Gesamt-
kosten von CHF 77'483.70 wird genehmigt. Zu Lasten des Investitionskontos
700.501.23 wird ein Zusatzkredit von CHF 2'483.70 bewilligt.

4.5 Die Abrechnung von Objekt Nr. 10, Wasserleitung Benkenstrasse, mit Gesamt-
kosten von CHF 261'494.40 wird genehmigt. Zu Lasten des Investitionskontos
700.501.30 wird ein Zusatzkredit von CHF 26'494.40 bewilligt.
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4.6 Die Abrechnung von Objekt Nr. 11, Wasserleitung Tiefengrabenstrasse, mit
Gesamtkosten von CHF 241'147.95 wird genehmigt. Zu Lasten des Investi-
tionskontos 700.501.32 wird ein Zusatzkredit von CHF 16'147.95 bewilligt.

4.7 Die Abrechnung von Objekt Nr. 14, Wasserleitung Schützenweg, mit Gesamt-
kosten von CHF 53'589.40 wird genehmigt. Zu Lasten des Investitionskontos
700.501.35 wird ein Zusatzkredit von CHF 8'589.40 bewilligt.
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4.8 Die Abrechnung von Objekt Nr. 16, Wasserleitung Dorenbachkreisel, mit Ge-
samtkosten von CHF 97'643.85 wird genehmigt. Zu Lasten des Investitions-
kontos 700.501.37 wird ein Zusatzkredit von CHF 17'143.85 bewilligt.

4.9 Die Abrechnung von Objekt Nr. 17, Wasserleitung Im Spiegelfeld, mit Ge-
samtkosten von CHF 10'760.00 wird genehmigt. Zu Lasten des Investitions-
kontos 700.501.38 wird ein Zusatzkredit von CHF 760.00 bewilligt.

://: 4.10. Die Abrechnung von Objekt Nr. 18A, Projektierungskredit Hauptstrasse 1. und
2. Etappe, mit Gesamtkosten von CHF 133'942.90 wird genehmigt. Zu Lasten
des Investitionskontos 710.501.04 wird ein Zusatzkredit von CHF 11'942.90
bewilligt.

5. Inspektionsbericht der GRPK vom 15.3.2003 zum Thema:
Wirtschaftsförderung in Binningen

://: Vom Bericht wird Kenntnis genommen.

6. Inspektionsbericht der GRPK vom 21.8.2003 zum Thema:
Jugendhaus und Jugendarbeit

://: Vom Bericht wird Kenntnis genommen.

7. Inspektionsbericht der GRPK vom Dezember 2003 zum Thema:
Finanzvermögen

://: Vom Bericht wird Kenntnis genommen.

8. Motion FDP-Fraktion vom 4.11.2003:
Schliessung des Schiessplatzes Allschwiler-Weiher / Schaffung von Sport-
plätzen auf diesem Areal

://: Die Motion wird als Postulat an den Gemeinderat überwiesen.

9. Interpellation SP-Fraktion vom 15.12.2003:
Sanierung und Nutzung Liegenschaft Holeerain 42

Der Interpellant erklärt sich von der Antwort des Gemeinderats teilweise befriedigt.

Obligatorisches Referendum: für Beschluss unter Ziff. 2.1

Fakultatives Referendum: für Beschluss unter Ziffer 3

Ablauf Referendumsfrist: 8. März 2004


